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überwiegend im Ausland stattgefunden haben. In diesen Fällen 
kann~die Schallaufzeichnung aufgrund der Möglichkeit zur 
Rekonstruktion aller Nuancen des Aussagegeschehens insbeson
dere zur Abwehr instruktionsgemäßer Verhaltensweisen Be
schuldigter Bedeutung erlangen.
- bei Ermittlungsverfahren gegen psychisch auffällige Be
schuldigte sowie bei Hinweisen oder Anzeichen von provokatori
schem Verhalten des Beschuldigten, während sämtlicher Beschul
digtenvernehmungen oder zeitweilig.
Hier soll die Schallaufzeichnung zur beweiskräftigen Dokumen- 
tierung der jeweiligen Verhaltensweisen des Beschuldigten bei
tragen und gleichzeitig auf den Beschuldigten disziplinierend 
wirken.
- bei allen Ermittlungsverfahren bei politisch-operativer Not
wendigkeit, sowohl bei allen als auch bei einzelnen Vernehmungen
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Es kann beispielsweise zweckmäßig sein, getofflSsfe4r manchen Be
schuldigten durch die Anwendung der Schßliteufzeichnung das 
betont gesetzliche Vorgehen des Unt^g^mingsfuhrers zu 
demonstrieren, gegebenenfalls such irfH^nbet rächt bereits früh
zeitig absehbarer Angriffe de^ Gegners im Zusammenhang mit dem 
betreffenden Verfahren. In ̂ anderen Fällen kann es angebracht 
sein, gegenüber dem Beschuldigten bei bedeutungsvollen Verneh- 
mungen - beispielsweise zür subjektiven Seite der Straftat, wenn 
der Beschuldigte dazu bisher widersprüchliche Aussagen gemacht 
hat, mit denen er in der bevorstehenden Vernehmung konfrontiert 
werden soll - durch die Schallaufzeichnung die Wichtigkeit der 
Vernehmung zu unterstreichen. Bei Vernehmungen mit einer umfang
reichen Thematik oder bei erwarteten Komplikationen kann die 
Schallaufzeichnung eine wesentliche Hilfe für die Protokollie
rung sein usw.
Im Ergebnis bereits mehrjähriger erfolgreicher Vernehmungstätig- 
keit unter Anwendung der Schallaufzeichnungen kann festgestellt 
werden, daß die Schallaufzeichnung in mehrfacher Hinsicht ein 
wesentliches Mittel zur Qualifizierung der Dokumentierung der 
Beschuldigtenvernehmung darstellt und darüber hinaus die weitere 
Qualifizierung vieler Seiten der Durchführung der Beschuldigten-


